
Präambel und Ausfertigung 

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 dej~~i:~:::~ {BauGB) i. V . m. § 40 der Niedersächsischen 

Planzeichnung und den nebenstehenden als Satzung beschlos n. 
Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Bebauungsplan Nr. 127, bestehend ausl der 

Nornenham, den 26.11 .2009 

Bürgenneister 

Ver f ahrensvermerke 

Aufstellungsbeschluss 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Srtzung am 11 .06.2009 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 127 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluß ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 08.07.2009 ortsüblich 
bekanntgemacht. 

Nordenham, den 26.11 .2009 

Kartengrundlage: 6731 D 

Liegenschaftskarte: ALK 

Gemarkung: Blexen Flur: 27 
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Planunterlage 

Maßstab: 1 : 1000 
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Bürgermeister 

Oie Vervielfältigung ist nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet (§ 5 Abs.3 des Niedersächsischen 
Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) vom 12.12.2002., 
Nds. GVBI. 2003.S5 - VORIS 21160 01-). 
Oie Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 03.06.2009). Sie ist 
hinsichtlichder Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 
Oie Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in der Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 

Brake, den 19.11 .2009 

Katasteramt Brake .... .. .. ßGhl0sser. .... 
Unterschrift 

Planverfasser 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom Am für Stadt- und Wirtschaftsentwicklung 

:::::~:~:::h:;.112009 I 1?/Cnd Wdd"d~ 
Planverfasser 

Öffentliche Auslegung 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am 27.08.2009 dem Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 127 und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gernaß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 31.08.2009 ortsObiich bekanntgemacht 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der BegTOndung haben 
vom 08.09.09 bis 08.10.09 gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Bebauungsplan Nr. 127 
der Stadt Nordenharn 
(Gebiet südlich der Bergstraße) 

Maßstab 1: 1000 
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Planzeichenerklärung 
Nach der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 
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Nornenham, den 26.11 .2009 ·s '~-, 

z• ~1~~ •\,P. ~ \ Art der baulichen Nutzung 
lo (~~~;· c;,'; 111 ~ / 
'~-<:/ ~·~: "')/' ···· BÖ;ije;;;;J.~i~; I !GE\ Gewerbegebiet 

Nachrichtliche Übernahmen 

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühge
schichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, 
Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfär
bungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, so sind diese gemäß§ 14 Abs. 1 des Nie
dersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig 
und müssen der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Norden
harn, Telefon: 0 47 31/8 42 00 und dem Niedersächsischen Lan
desamt für Denkmalpflege- Stützpunkt Oldenburg, Telefon: 04 41n 
99 21-20 bzw. 22 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist 
der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Boden
funde und Fundstellen sind nach§ 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum 
Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen 
bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmal
schutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet 

~--------------------------~-~~-~- =- ~-~--· · --------------------------~ . ~ Erneute öffentliche Auslegung 

Der Rat I Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am ........ .......... dem geänd n Entwurf des 
Bebauungsplanes und der BegrUndung zugestimmt und die erneute öffentliche Ausle g mit Einschränkung 
gemäß§ 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am . .. ................. ortsübr 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der BegrOndung haben ---- ---- ---- ----- gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Nordenham, den .................. .. 
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Bürgermeister 

Satzungsbeschluß 

Der Rat der Stadt hat den Bebauungsplan p li\Piil- 9 Bedenken und Anreg en gemäß § 3 bs. 2 

Nordenham, den 26 11.2009 r (. I ,j,J ~ 
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lokrafttreten 

Der Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes ist gernaß § 10 Abs. 3 BauGB am 20.11.2009 im Amtsblatt für den 

Landkreis Wesarmarsch bekanntgemacht worden. 

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 

r Nordenham, den 26.11 .2009 
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Verletzung von Vorschriften 

Innerhalb eines Jahres nach lokrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim 

Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden. 

Nornenham, den ..Q.J .. .. Q9, 11 ~ f' ":> • 24 ...... ~ 
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Bürgenneister 

eingeschränktes Gewerbegebiet 

Maß der baulichen Nutzung 
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Geschoßflächenzahl 

Grundflächenzahl 

Zahl der Vollgeschosse 

Höhe baul icher Anlagen(bezogen auf die Werftstr.) 

als Höchstmaß (gemessen an der Traufe) 

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 

a Abweichende Bauweise 

Baugrenze 

Planungen,Nutzungsregelung, Maßnahmen und Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
on Natur und Landschaft 

FSP 

Anpflanzen von Bäumen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen z.B. von 

Baugebieten oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung 

Flächenbezogener Schallleistungspegel 

2. Vorhandene offene Gräben und Grüppen müssen gemäß dem Nie
dersächsischen Wassergesetz in ihrem Bestand dauerhaft erhalten 
bleiben. Jegliche Veränderungen in und an den Gewässern, wie z. 
B. Verrohrungen, Uferbefestigungen, Vertiefungen, Verbreiterungen 
und Verfüllungen sind nicht zulässig. Ausnahmen bedürfen einer 
Genehmigung der unteren Wasserbehörde. 

3. Zur Aufreinigung und Unterhaltung der Grüppen und Grenzgräben 
sind nach dem Niedersächsischen Wassergesetz die Grundstücks
eigentümer verpflichtet. Die Aufreinigung hat regelmäßig zu erfolgen. 

4. Gemäß den Vorschriften der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes darf eine eventuelle Ausleuchtung der im Plangebiet 
vorgesehenen Parkplätze/Gewerbebetriebe etc. nicht dazu führen, 
dass die Schifffahrt auf der Bundeswasserstraße Weser gestört wird. 
Insbesondere dürfen keine Verwechselungen mit Schifffahrtszeichen 
entstehen bzw. ist eine Blend- und Spiegelwirkung auszuschließen. 

Textliche Festsetzungen 

A) Schallschutz 

Das Gewerbegebiet ist gemäß§ 1 (4) BauNVO gegliedert. Die Nut
zung der Gewerbefläche ist gemäß § 1 (5) BauNVO wie folgt einge
schränkt: 
Im Gewerbegebiet GEe1 und GEe2 (eingeschränktes Gewerbege
biet) sind nur Gewerbebetriebe zulässig, deren Emissionen das 
Wohnen nicht wesentlich stören. Folgende Werte sind dabei einzu
halten: 

Im GE 1-Gebiet dürfen die flächenbezogenen Schallleistungspegel 
(L" WA) 60 dB (A) tagsüber und 45 dB (A) nachts nicht überschritten 
werden. 

Im GE2-Gebiet dürfen die flächenbezogenen Schallleistungspegel 
(L" WA) 60 dB (A) tagsüber und 45 dB (A) nachts nicht überschritten 
werden. 

Im GE3-Gebiet dürfen die flächenbezogenen Schallleistungspegel 
(L" WA) 65 dB (A) tagsüber und 50 dB (A) nachts nicht überschritten 
werden. 

Folgende Ausnahmen können zugelassen werden : 

a) Schallpegelminderungen, die im konkreten Einzelfall durch Ab
schirmmaße erreicht werden, können in Form eines Schirmwertes 
Dz (berechnet z. B. gemäß VDI 2720) bezüglich der maßgebe
nenden Aufpunkte dem Wert des Flächenschallleistungspegels 
zugeordnet werden. 

b) Erhöhte Luftabsorptions- und Bodendämpfungsmaße (frequenz
und entfernungs-abhängige Pegelminderungen gemäß VDI 2714) 
und/oder zeitliche Begrenzungen der Emissionen können bezüg
lich der maßgebenden Aufpunkte dem Wert des Flächenschall
leistungspegels zugerechnet werden. 

8) Grünordnung 

1. Im Geltungsbereich sind 8 hochstämmige Bäume (50 % Esche, 50 % 
Silberweide) anzupflanzen, Stammumfang 18-20 cm in 1 m Höhe. 
Die vorgenannten Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
durch Neupflanzung zu ersetzen. 

Ersatzmaßnahme 
Flurstücke 15/89, 15/4, 15/41 tlw. 15/45 und 15/50 
tlw., Flur 14, Gemarkung Blexen (4.034 m2 ) 

Ersat:maßoahme zum B-Pian 
127 der Stadt Nordenharn 
F lurstücke 15189, 1514 , 15141 

9 

1\w" 15145 und 15150 1\w" Flur 14, 
Gemarkung Blexen {4.034 m') 
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Blexen 

2. Die Division der Gesamtfläche der Ersatzmaßnahme (4.034 rn2
) 

durch die geplanten Biotopverluste (4.193 rn2
) der Wertstufen 1 

oder 2 (siehe Tabelle 3) ergibt, dass pro rn2 zu versiegelnder Vorha
bensfläche 0,96 rn2 Ersatzfläche erforderlich sind. 

Fläche des Geltungsbereiches: 5.400 m2 

Festsetzungen für die Ersatzmaßnahme: 

-Bepflanzung der gehölzfreien Bereiche der Flurstück 15/89, 
15/4tlw., 15/41tlw., 15/45 und 15/50tlw. zu einerweitgehend zu 
sammenhängenden Gebüschfläche mit dem Biotoptyp "Weiden 
gebüsch der Auen und Ufer BA" (Gebüsche aus schmalblättrigen 
Weiden in Auen und Ästuaren, Weidengebüsche an Ufern außer 
halb von Auen) 

Bebauungsplan Nr. 127 
der Stadt Nordenharn 

(Gebiet südlich der Bergstraße) -Es werden 400 Gehölze in der Pflanzqualität Sträucher, 4 Triebe 
100-150 oder 150-200 in gehölzfreien und zu mähenden Bereichen 
in Gruppen zu je mindestens 40 Stck. im Raster von mindestens 
2,0 x 2,0 m gepflanzt. 

- Die Pflanzung wird nach Abschluss der Entwicklungspflege eine 
Übersichtsplan M 1: 5000 - Urplan-

weitgehend natürlichen Eigenentwicklung überlassen. 
- Es werden die in der Pflanzliste aufgeführten Gehölzarten gepflanzt. 
-Die vorhandenen einheimischen Gehölze bleiben erhalten. 
-Das Pflanzmaterial soll autochthoner (einheimischer) Herkunft 

sein. 
- Die Anteile der Arten und die räumliche Verteilung werden im Zuge 

der Ausführung unter Berücksichtigung der jeweiligen Standortver
hältnisse festgelegt 

- Die nicht bepflanzten Bereiche der Flurstücke bleiben weiterhin 
sich selbst überlassen und werden Bestandteil der Ersatzmaß
nahme. 

C) Sonstige textliche Festsetzungen 

Für das Gewerbegebiet GE1 - 3 ist eine abweichende Bauweise 
gemäß § 22 Absatz 4 BauNVO festgesetzt. Dabei darf eine Gebäu
delänge von 100m nicht überschritten werden. Ansonsten gelten die 
Vorschriften der offenen Bauweise. 

Für das Gewerbegebiet GE1 - 3 wurde die Höhe baulicher Anlagen 
gemäß§ 16 Absatz 3 BauNVO begrenzt. Danach darf die Traufhöhe 
(Schnittpunkt Außenwand/Dach-oberfläche) 20,00 m, gemessen ab 
Oberkante Straßenniveau Werftstraße, welches bei 1,71 m über NN 
angenommen wird, nicht überschreiten. 

Hinweise 

1 .Diesem Bebauungsplan liegt die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. I Seite 132), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des lnvestitionserleiterungs- und 
Wohnbaulangesetz vom 22.04.1993 (BGBI.I Seite 466) und der 
sonst relevanten Rechtsvorschriften zugrunde. 

2 .Bei den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches handelt es 
sich um Verdachtsflächen , in denen Kampfmittel bis in eine Tie-
fe von10m vorhanden sein können. Vor Eingriffen in das Erd-

Sci'PJIIJ;JIOO 

reich (z. B . bei Tiefengründungen u. ä.) ist eine Sondierung des 
Bauplatzes hinsichtlich potentiell vorkommender Kampfmittel er- itte 
forderlich. 

3 .Die ggf. erforderlichen Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen 
im Zusammenhang mit kontaminierten Böden im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 127 sind mit der unteren Bodenschutzbe
hörde des Landkreises Wesermarsch abzustimmen. 

Nor dein 
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